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Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die guten Wirtschaftsdaten werden in 
dieser Woche begleitet von ansteigen-
den Steuereinnahmen aufgrund der 
anziehenden Konjunktur, von sinken-
den Arbeitslosenzahlen und von der 
zusätzlichen Absenkung der Lohnne-
benkosten durch den Überschuss der 
Bundesagentur der Arbeit. Gerade letz-
teres war mir ein besonderes Anliegen, 
da die Mittel den Beitragszahlern, den 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern, di-
rekt zurückgegeben wird. Aber wir sind 
noch lange nicht am Ziel angekommen, 
der "Sanierungsfall Deutschland" ist bei 
weitem noch nicht abgeschlossen. Eine 
disziplinierte und konsequente Wirt-
schafts- und Finanzpolitik ist nach wie 
vor unerlässlich. Der Anfang ist mit der 
Unternehmens- und Erbschaftsteuerre-
form gemacht. 
 
Ihre 
 

"133" 
Positive Nachrichten  
 
vom Arbeitsmarkt  
Die Zahl der neuen sozialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnis se steigt um 258.000 auf nunmehr 
26,56 Millionen Beschäftigungsverhältnisse. Damit ist uns 
endlich nach 5 Jahren die Trendwende zu mehr Beitrags-
zahlern gelungen. Hiervon profitiert vor allem die Sozial-
versicherung, deren Einnahmesituation sich verbessert . 
Die Zahl der Arbeitslosen ist in Deutschland im Oktober 
um 153.000 auf 4.085.000 gesunken. Das waren 471.000 
weniger als vor einem Jahr. Damit ging die Arbeitslosen-
quote um 0,3 Punkte auf 9,8 Prozent zurück. Die 626.000 
offenen Stellen  bei der Bundesagentur - mit den privaten 
Arbeitsvermittlern sind es 825.000 insgesamt – bieten 
weiteres Potential zur Senkung der Arbeitslosigkeit. 
 
zur Haushaltskonsolidierung 
Die Steuereinnahmen steigen wie seit der Wiederverein i-
gung nicht mehr. In diesem Jahr rechnen die Steuerschät-
zer mit Mehreinnahmen von 19,4 Milliarden Euro, im 
nächsten Jahr mit 20,1 Milliarden Euro. Diese Mehrein-
nahmen nutzen wir, um die Nettokreditaufnahme noch 
mehr als geplant  - auf unter 20 Milliarden Euro in 2007 – 
zu senken. Auch das seit der Wiedervereinigung die nied-
rigste Neuverschuldung und ein wichtiger Schritt in Rich-
tung eines sanierten Haushalts. 
 
zur Absenkung der Lohnnebenkosten 
Die Überschüsse der Bundesagentur für Arbeit werden – 
wie ich von Beginn an gefordert habe – für eine weitere 
zusätzliche Absenkung der Beiträge zur Arbeitslosenver-
sicherung verwendet. Arbeitnehmer und Arbeitgeber wer-
den insgesamt um 2,3 Prozentpunkte entlastet, beschlos-
sen waren bisher nur 2,0 Prozent. Trotz des steigenden 
Rentenbeitrages werde es mit Beginn des neuen Jahres 
insgesamt eine Absenkung der Lohnnebenkosten geben. 
 
zur beitragsfreien Mitversicherung unserer Kinder 
Die eigentliche Zurückführung der Zahlungen des Bundes 
an die gesetzliche Krankenversicherung wird im vorgese-
henen Maße notwendig sein. Geplant war die schrittweise 
Streichung des Steuerzuschusses  von 4,2 Mrd. pro Jahr 
aus der Tabaksteuer auf 1,5 Mrd. Nun werden die Kassen 
im Jahr 2007 einen Zuschuss von 2,5 Mrd. € erhalten kön-
nen. Die Spielräume, die wir durch die Steuermehrein-
nahmen erhalten, nutzen wir daher  bereits ab 2007 für 
die beitragsfreie Mitversicherung unserer Kinder in der 
gesetzlichen Krankenversicherung.    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Wahlweise können Personenunternehmen eine Anspar-
rücklage in Anspruch nehmen = Anreize für mehr Investi-
tionen 

- Absenkung der Gewerbesteuermesszahl von 5% auf 
3,5%. Der gegenwärtige Staffeltarif wird schlanker aus-
gestaltet und die Anrechnung der Gewerbesteuer bei der 
Einkommensteuer verbessert.  

Im Rahmen der Reform wird zum 1. 1. 2009 eine Abgel-
tungssteuer eingeführt: 

Der Steuersatz beträgt 25 % und erfasst Kapitalerträge 
sowie private Veräußerungsgewinne aus Kapitalanlagen 
und Termingeschäften, nicht aber aus Immobilienverkäu-
fen. Der Werbungskostenabzug und der Sparerfreibetrag 
werden zu einem Sparerpauschbetrag zusammengefasst 
(800 Euro Ledige/1600 Euro für Ehegatten). Abschaffung 
des Halbeinkünfteverfahrens und der Spekulationsge-
winnbesteuerung. Veranlagungswahlrecht: Steuerpflichti-
ge, deren persönlicher Steuersatz unter 25% liegt, können 
ihre Erträge im Rahmen der Veranlagung erklären. Statt 
des Abgeltungssteuersatzes kommt der persönliche Steu-
ersatz zur Anwendung. Das Kontrollverfahren wird grund-
sätzlich überflüssig und wird nur bei Nutzung der Veran-
lagungsoption eingesetzt.  

In die Körperschaftssteuer wird eine Zinsschranke einge-
führt, um in Deutschland erwirtschaftete Gewinne hier zu 
versteuern. Sie streckt zeitlich den steuerlichen Abzug 
eines Anteils der Finanzierungsaufwendungen. Der Frei-
betrag bis zu einer 1 Mio. Euro schont viele KMU.  

Die Hinzurechung aller Finanzierungsaufwendungen in 
Höhe von 25% ersetzt die  gegenwärtige Hinzurechung 
der Dauerschuldzinsen in Höhe von 50% bei der Gewer-
besteuer.  

Ein Freibetrag wird sicherstellen, dass insbesondere kleine 
und mittlere Unternehmen nicht zusätzlich belastet wer-
den und sich das Steueraufkommen aus dieser Maßnahme 
im Ergebnis gegenüber dem Status quo nicht verändert. 
 
Weitere Finanzierungsmaßnahmen sind u.a.:  

• der Wegfall des Betriebsausgabenabzugs für die 
Gewerbesteuer,  

• die Abschaffung der degressiven AfA,  
• die Begrenzung der Sofortabschreibung für ge-

ringwertige Wirtschaftsgüter auf KMU  
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zur Erbschaftssteuerreform 
Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gesetzes 
zur steuerlichen Erleichterung der Unternehmens-
nachfolge beschlossen. Mit dem Gesetzentwurf wer-
den die in der Koalitionsvereinbarung vom 11. No-
vember 2005 vorgesehenen Erleichterungen für Un-
ternehmensvermögen umgesetzt. Bei Firmennach-
folgen soll die Erbschafts- und Schenkungssteuer 
über zehn Jahre hinweg gestundet werden. Das gilt 
für produktiv eingesetztes Vermögen. Bleibt der Be-
trieb erhalten, entfällt die Steuer nach zehn Jahren 
ganz. Die steuerliche Entlastung wird nur gewährt, 
wenn der Betrieb oder Betriebsteile in einem nach 
dem Gesamtbild der wirtschaftlichen Verhältnisse 
vergleichbaren Umfang weitergeführt wird. Es nicht 
starr nach der Zahl der Arbeitsplätze bewertet. 
Außerdem wird eine neue Freigrenze in Höhe von 
100.000 € für Betriebsvermögen eingeführt. Mit die-
ser wird sichergestellt, dass eine Vielzahl von kleinen 
Unternehmen gar nicht mit der Erbschafts- oder 
Schenkungssteuer belastet werden. Dazu zählen bei-
spielsweise der Kleinhandel, Handwerker oder auch 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft.  
 
zur Unternehmenssteuerreform 
Sanieren – Investieren – Reformieren – so lautet das 
Motto der Großen Koalition. Erste gesetzgeberische 
Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung und zur 
Förderung von Wachstum und Beschäftigung hat die 
große Koalition im ersten Halbjahr 2006 entschlos-
sen verabschiedet. Dies zahlt sich nun aus. Mit 2,3% 
des BIP fällt das Wirtschaftswachstum in Deutsch-
land kräftiger aus, als im Frühjahr erwartet. Das ist 
die höchste Wachstumsrate der vergangenen fünf 
Jahre. Mit der Unternehmenssteuerreform wird der 
Aufschwung auf eine feste Basis gestellt und verbrei-
tert. Die Steuerbelastung für alle Unternehmen sinkt 
auf unter 30% und damit auf ein international wett-
bewerbsfähiges Niveau. Gleichzeitig werden Maß-
nahmen getroffen, die die Besteuerung in Deutsch-
land erwirtschafteter Gewinne sicherstellen und die 
Sanierung der öffentlichen Haushalte nicht in Frage 
stellen.  Gelingt es, mehr Wachstum, Investitionen, 
Arbeitsplätze und Verhaltensänderungen der Steuer-
pflichtigen zu generieren, wird sich die Unterneh-
menssteuerreform in den kommenden Jahren selbst 
tragen. 

Die Reform soll zum 1. Januar 2008 in Kraft treten: 

- Absenkung des Körperschaftsteuersatzes von 25% 
auf 15% für Kapitalgesellschaften. Personenunter-
nehmen werden steuerlich ebenso begünstigt durch 
Thesaurierungsrücklage bei im Unternehmen verblei-
benden Gewinnen. Nachversteuerung erst bei Aus-
schüttung bzw. Entnahme der Gewinne.  

 


